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Ybbsitz, am 29.01.2025  
Bearbeiter:  Hr. Plank  

Betrifft: 
30-km/h — ZONEN-BESCHRÄNKUNG, 
Gemeindestraße „Schwemmau", dauernde Verkehrsmaßnahmen 

VERORDNUNG 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Ybbsitz verordnet  gem.  § 43 Abs. 1  lit.  b, Zif. 1 StV0 
1960 in der derzeit geltenden Fassung folgende Verkehrsbeschränkungen: 

Im Bereich der Gemeindestraße „Schwemmau" (siehe Plan in der Beilage), ist das 
Befahren mit einer höheren Geschwindigkeit als 30 km/h verboten. 

Diese Verkehrsbeschränkung ist durch Verkehrszeichen  gem.  § 52 Zif. 11a StV0 1960 
„Zonenbeschränkung" für die in den beschränkten Bereich einfahrenden Fahrzeuglenker an 
nachstehenden Standorten kundzumachen: 

Gemeindestraße „Schwemmau" — Einfahrt von  LB  22 / L6185 

Das Ende der Verkehrsbeschränkung ist durch Verkehrszeichen  gem.  § 52 Zif. 11 b Stv0 
1960 „Ende der Zonenbeschränkung" für die aus dem beschränkten Bereich ausfahrenden 
Fahrzeuglenker an der Rückseite der oben genannten Verkehrszeichen kundzumachen. 

Diese Verordnung tritt  gem.  § 44 Abs. 1 StVO 1960 mit Aufstellung der genannten 
Verkehrszeichen in Kraft. 

Angeschlagen am: 31.01.2025 

Abgenommen am: 17.02.2025 

Ergeht an: 
Polizeiinspektion Waidhofen/Ybbs 

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Ybbstal, 
IBAN: ATO8 3290 6000 0430 0075 
ATU 45260300 
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